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3. Die Länge der Schlepptrosse zwischen dem Schlep
per und dem ersten Anhang hängt von der Fahrt
richtung — talwärts oder bergwärts —, von den 
Navigations- und atmosphärischen Verhältnissen, 
von der Breite des Fahrwassers und von der Zu
sammenstellung des Schleppzuges (ob leere oder be
ladene Anhänge), ab. Die Länge der Schlepptrosse 
zwischen Schlepper und erstem Anhang soll be
tragen:

mindestens 10 m, wenn sich nur leere Anhänge, 
mindestens 50 m, wenn sich beladene Anhänge 
im Schleppzug befinden.

Die Abstände zwischen den einzelnen geschleppten 
Objekten müssen mindestens 5 m betragen. Tal
wärts von Ransern muß bei beladenen Schlepp
zügen ein Abstand von mindestens 50 m ein
gehalten werden.

§ 29
A n h a l t e n  d e r  S c h l e p p z ü g e

L Fordert der Führer eines Anhangs das Anhalten 
seines Schleppzuges, muß dieses Verlangen von An
hang zu Anhang bis zum Schlepper weitergegeben 
werden; das Verlangen kann mit Hilfe von drei 
kurzen Tönen, Schallsignal Nr. 6 (§ 15), durch Signal
horn, Trompete oder durch Schwenken einer roten 
Flagge bei Tage, bei Nacht Schwenken eines roten 
Lichtes gegeben werden.

2. Die Anhänge dürfen die Anker erst dann lichten 
oder werfen, wenn von dem Schlepper das Signal 
dazu gegeben wurde.

§ 30 
K u p p e l u n g

L Für die Fahrt zu Berg dürfen Fahrzeuge nicht 
längsseits der Schlepper gekuppelt werden. Neben
einandergekuppelte Fahrzeuge dürfen nicht im An
hang zu Berg geschleppt werden, wenn die Schlepp
züge beladene Fahrzeuge enthalten.

2. Leere Fahrzeuge dürfen nebeneinandergekuppelt 
im Anhang zu Berg geschleppt werden, wenn sie 
zusammen höchstens 16,50 m breit sind.

3. Bei der Fahrt zu Tal dürfen auf der Strecke bis 
Fürstenberg (Oder) Fahrzeuge nicht nebeneinander
gekuppelt geschleppt werden.

§ 31 
F l ö ß e

i
L Die Bindung der Tafeln in Triften und der Triften 

in Flöße muß sorgfältig bei Verwendung geeigneter 
Materialien so vorgenommen werden, daß im Be
darfsfälle das Lösen und die Wiederverbindung der 
Tafeln und Triften keine Schwierigkeiten bereitet.

2. Das zum Flößen bestimmte oder aus Flößen stam
mende Holz darf nur mit Genehmigung der Wasser
straßenverwaltung und der Grenzschutzbehörden 
an von diesen Behörden zugewiesenen Stellen ge
lagert werden. An vom Hochwasser gefährdeten 
Stellen ist das Lagern von Hölzern verboten.

3. In den Fällen, in denen die Bindung des Holzes 
auf dem Wasser erfolgt, darf nur die Menge ins 
Wasser gelassen werden, die an einem Tage gebun

den werden kann. Auf dem Wasser gebundene 
Stämme und Tafeln müssen auf einen vorgeschrie
benen Platz gebracht und am Ufer so befestigt 
werden, daß sie durch Strömungen nicht ab
getrieben werden können.

4. An den Stellen, an denen gebunden und festgemacht 
wird, dürfen Wasser und Ufer nicht verunreinigt 
werden.

5. Die Tauchtiefe der Flöße muß so sein, daß die 
Flöße bequem und sicher alle flachen Stellen durch
schwimmen können.

6. Die ganze Floßoberfläche muß über dem Wasser
spiegel sichtbar sein.

7. Flöße dürfen auf der Oder unterhalb km 542,4 
höchstens 120 m lang und oberhalb der Mündung 
der Warta höchstens 7 m, unterhalb dieser höch
stens 9,10 m breit sein.

8. Die Wasserstraßen Verwaltung kann auf der Oder 
oberhalb der Mündung der Warta die Länge der 
Flöße auf 40 m beschränken, sobald dies bei nie
drigen Wasserständen oder aus anderen Gründen 
notwendig wird.

§ 32
F l o ß v e r k e h r

L Das Flößen bei Nacht ist verboten.

2. Bei Nacht geschleppte Flöße müssen mit weißem 
Licht, das in beträchtlicher Höhe über dem Floß 
anzubringen ist, gekennzeichnet werden.

3. Die Flöße sollen nacheinander in einer Entfernung 
von mindestens 300 m fahren. Wenn sich durch An
halten eines Floßes diesem ein anderes auf weniger 
als 300 m nähert, muß das erste Floß solange an 
Ort und Stelle stehenbleiben, bis das überholende 
Floß sich mindestens 300 m entfernt hat.

4. Sind Brückendurchfahrten ausschließlich für Flöße 
gekennzeichnet, dürfen Flöße nur dort passieren.

§ 33 
B e g e g n e n

L Grundsatz ist, daß sich begegnende Flöße und Fahr
zeuge nach rechts ausweichen, jedoch müssen zu 
Berg fahrende Fahrzeuge und Schleppzüge den zu 
Tal fahrenden die tiefe und bequeme Seite des 
Fahrwassers überlassen.

2. Beim Begegnen von Fahrzeugen und Schleppzügen 
haben die zu Tal fahrenden Fahrzeuge und Schlepp
züge das Vorrecht zur Bezeichnung der Seite, auf 
der ausgewichen werden soll. Im Augenblick des 
Begegnens muß die Fahrgeschwindigkeit herab
gesetzt werden.

3 An den Stellen, wo ein Ausweichen nicht möglich 
ist, geben zu Tal fahrende Fahrzeuge und Schlepp
züge das Schallsignal Nr. 10 (§ 15), zu Berg fahrende 
müssen warten, bis die Durchfahrt frei ist.

4. Kann beim Begegnen ein Fahrzeug die Antriebs
maschinen nicht aufhalten oder nicht ankern, muß 
es dies dem entgegenkommenden Fahrzeug recht
zeitig durch das Schallsignal Nr. 11 (§ 15) bekannt
geben. Auf dieses Signal muß das entgegenkom
mende Fahrzeug halten.


